
Steuerbuch



Steuerbuch

Inhalt
56.2.3 Auskünfte an Verwaltungs- und Gerichtsbehörden 3
56.2.3.1 Auskünfte an die zugerischen Gemeinden 3
56.2.3.2 Einwilligung der steuerpflichtigen Person 3
56.2.3.3 Gesetzliche Grundlage 3



56.2.3 Auskünfte an Verwaltungs- und Gerichtsbehörden

56.2.3.1 Auskünfte an die zugerischen Gemeinden
Die Kantonale Steuerverwaltung veranlagt und erhebt auch die direkten Steuern der Einwohner-, Bürger-
und Kirchgemeinden. Die Gemeinden sind bezüglich der Gemeindesteuern Inhaber der entsprechenden
Steuerhoheit. Den gemeindlichen Steuerämtern stehen somit alle notwendigen Auskünfte bezüglich ihrer
Steuerpflichtigen zu. Für die Wahrung des Steuergeheimnisses innerhalb der Gemeinde sind die
Steuerämter verantwortlich, die ebenfalls dem Steuergeheimnis von § 108 StG unterstehen.

56.2.3.2 Einwilligung der steuerpflichtigen Person
Eine Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde kann durch Vorlage einer schriftlichen Einwilligung der
steuerpflichtigen Person nähere Steuerangaben direkt bei den Steuerbehörden verlangen, oder die
steuerpflichtige Person kann die Steuerbehörde beauftragen, bestimmte Auskünfte einer Verwaltungs-
oder Gerichtsbehörde mitzuteilen. Die Einwilligung der steuerpflichtigen Person gilt im Rahmen ihres
Akteneinsichtsrechts nach § 112 StG.

In folgenden Fällen unterschreibt ein Gesuchsteller, der im Kanton Zug wohnt, mit seinem Gesuch im
gleichen Dokument auch eine Einwilligung, dass seine Steuerdaten (z. B. steuerpflichtiges Einkommen
und Vermögen; Reineinkommen und Reinvermögen; Inkassostand) bekannt gegeben werden dürfen.
Ausserkantonalen Stellen dürfen Auskünfte nur erteilt werden, wenn dem Auskunftsbegehren eine
entsprechende Vollmacht der steuerpflichtigen Person beiliegt.

– bei Gesuchen um erleichterte Einbürgerung oder Wiedereinbürgerung. Die Abklärungen nimmt die
Zuger Polizei im Auftrag des Bundesamtes für Ausländerfragen bzw. des kantonalen
Bürgerrechtsdienstes vor.

– bei Gesuchen um Familiennachzug und Besuchsaufenthalt. Die Einwohnerkontrolle oder das Amt für
Migration erkundigen sich nach dem steuerbaren Einkommen und Vermögen und nach allfälligen
Steuerausständen.

– bei Gesuchen um Mutterschaftsbeiträge. Die Arbeitslosenkasse, Abteilung Mutterschaftsbeiträge,
erkundigt sich nach dem steuerbaren Einkommen und Vermögen.

56.2.3.3 Gesetzliche Grundlage
Folgenden Behörden dürfen die Kantonale Steuerverwaltung oder die gemeindlichen Steuerämter
gestützt auf das zugerische Steuergesetz generell schriftliche Auskünfte aus den Steuerakten erteilen:

– den inländischen Strafuntersuchungsbehörden, den von diesen beauftragten Polizeiorganen bei
Strafuntersuchungen sowie den inländischen Strafgerichten

– den inländischen Zivilgerichten zur Beurteilung finanzieller Ansprüche bei ehe- und familien-
rechtlichen Verfahren

– den inländischen Sozialdiensten zur Abklärung der Unterstützungspflicht von Verwandten

– den inländischen Gerichten zur Abklärung betr. Nachzahlung gestundeter oder Rückerstattung
erlassener Prozesskosten zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege

– den Organen der AHV, IV, EO, ALV und EL zur Abklärung der Beitragspflicht und der
Leistungsansprüche

– den Organen für die Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung zur Abklärung der
Beitragspflicht und der Leistungsansprüche
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– den Organen, die für die Übernahme von Forderungen aus der obligatorischen
Krankenpfegeversicherung nach Art. 64a KVG zuständig sind, zur Abklärung der Bedürftigkeit

Folgenden Behörden dürfen gestützt auf eine entsprechende gesetzliche Grundlage im Bundesrecht
oder im kantonalen Recht schriftliche Auskünfte aus den Steuerakten erteilt werden:

– den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. Darunter fallen auch die
Steuerauskünfte zwischen der Wegzugs- und der Zuzugsgemeinde und die Informationen, welche die
zuständigen Behörden zur Aufnahme der Nachlassinventare benötigen

– den Organen der sozialen Krankenversicherung

– den Organen der Militärversicherung

– den Organen der Militärpflichtersatzverwaltung

– den Organen des Zolls bei Zollstrafverfahren

– den Organen der Unfallversicherung (SUVA und private Versicherer, wenn die Auskunft der
Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung dient)

– den Bewilligungsbehörden im Verfahren für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im
Ausland (Lex Friedrich/Lex Koller)

– den Betreibungs- und Konkursämtern im Rahmen von Art. 91 Abs. 5 und Art. 222 Abs. 5 SchKG. Es
dürfen nur die Vermögensgegenstände des Schuldners (nicht aber des anderen Eheteils) sowie seine
Forderungen und Rechte gegenüber Dritten aufgrund der letzten Steuererklärung bekannt gegeben
werden; bei der Betreibung auf Pfändung nur, soweit dies zu einer genügenden Betreibung nötig ist

– den gemeindlichen Organen für die Berechnung des Gemeindebeitrages an den Schulzahnarzt

– der Stipendienstelle

– dem Amt für Migration zum Vollzug des Ausländergesetztes
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